
Vorarbeiten zum Ausbau 
Nordumfahrung Zürich:  
Verkehrsbehinderungen

Sehr geehrte Damen und Herren
 
Im Vorfeld des Ausbaus der Nordumfahrung Zürich führt das Bundesamt für 
Strassen ASTRA in den nächsten Monaten zwischen dem östlichen Portal 
des Gubristtunnels und dem Stelzentunnel Vorarbeiten durch. Es ist uns ein 
Anliegen, Sie persönlich über die damit verbundenen Verkehrsumleitungen in 
Zürich-Affoltern zu informieren.

Rückbau Überführungen und Bau Hilfsbrücke in Zürich-Affoltern 
Damit die Nordumfahrung Zürich zwischen dem östlichen Portal des Gubrist-
tunnels und dem Stelzentunnel wie vorgesehen auf sechs Fahrstreifen ausge-
baut werden kann, müssen bestehende Überführungen rückgebaut werden. 
Die Überführungen werden später neu erstellt. Bis diese in Betrieb genommen 
werden können, bleibt die Verbindung über die Autobahn mit drei Hilfsbrücken 
gewährleistet. Eine entsprechende Übersicht �nden Sie auf der Rückseite.

In Zürich-Affoltern werden folgende Autobahnüberführungen gesperrt:
– Überführung Katzenseestrasse: Oktober 2015 bis August 2019
– Überführung Eichried: August 2016 bis Oktober 2016.

Umleitung via Hilfsbrücke
Der Verkehr wird über die neue Hilfsbrücke Horensteinstrasse umgeleitet. Die 
Umleitung dauert voraussichtlich bis August 2019. Sie wird rechtzeitig vor Ort 
ausgeschildert. 

Witterungsbedingt können sich die Termine leicht verschieben. Wir danken 
Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Bei Fragen oder für Auskünfte stehen wir 
gerne zur Verfügung.

Bundesamt für Strassen ASTRA, Infrastruktur�liale Winterthur 
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Tel. 058 480 47 11 
winterthur@astra.admin.ch 
Weitere Informationen zum Projekt: www.nordumfahrung.ch

Juni 2015

Anwohnerinfo Zürich-Affoltern
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